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VERORDNUNG (EWG) Nr. 803/68 DES RATES

vom 27. Juni 1968

über den Zollwert der Waren

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Ar
tikel 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Grundlage der Gemeinschaft ist eine Zollunion .

Die Errichtung der Zollunion ist im wesentlichen in
Titel I Kapitel 1 des Vertrages geregelt . Dieses
Kapitel enthält eine Reihe präziser Vorschriften , ins
besondere über die Abschaffung der Zölle zwischen
den Mitgliedstaaten, die Aufstellung und schrittweise
Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs sowie die
autonomen Änderungen oder Aussetzungen seiner
Sätze ; die Worte „autonome Änderungen oder Aus
setzungen der Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs" in
Artikel 28 gestatten es nicht, die Vorschriften über
den Zollwert auf diesen Artikel zu stützen ; Artikel 27
sieht zwar vor , daß die Mitgliedstaaten vor Ende der
ersten Stufe, soweit erforderlich , eine Angleichung ihrer
Rechts - und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet
des Zollwesens vornehmen, jedoch werden in diesem
Artikel die Gemeinschaftsorgane nicht ermächtigt ,
zwingende Vorschriften auf diesem Gebiet zu erlassen ;
eine gründliche Prüfung mit den Mitgliedstaaten hat
jedoch ergeben, daß auf bestimmten Gebieten durch
zwingende Rechtsakte der Gemeinschaft diejenigen
Maßnahmen festgelegt werden müssen, die zur Ein
führung eines Zollrechts unerläßlich sind, das die
einheitliche Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs
gewährleistet .

Gemäß der Entscheidung des Rates vom 26. Juli
1966 (3) wenden die Mitgliedstaaten ab 1 . Juli 1968
bei der Einfuhr der in Anhang II des Vertrages
nicht aufgeführten Erzeugnisse aus dritten Ländern die
Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs an .

Der Gemeinsame Zolltarif wird ab 1 . Juli 1968 auch
bei der Einfuhr einiger in Anhang II des Vertrages

aufgeführter Erzeugnisse aus dritten Ländern ange
wandt, für die Wertzölle zu erheben sind .

Der Gemeinsame Zolltarif enthält nahezu ausschließ
lich Wertzölle.

Der Zollwert muß in den Mitgliedstaaten einheitlich
ermittelt werden, damit die Höhe des durch den Ge
meinsamen Zolltarif geschaffenen Zollschutzes in der
gesamten Gemeinschaft gleich ist und auf diese Weise
alle Verkehrs- und TätigkeitsVerlagerungen sowie alle
WettbewerbsVerzerrungen vermieden werden , die sich
aus Unterschieden zwischen den einzelstaatlichen Vor
schriften ergeben könnten .

Auch muß jede Verlagerung von Zolleinnahmen ver
hindert und gegebenenfalls beseitigt werden .

Es ist notwendig, den Importeuren bei der Erhebung
der Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs die Gleichbe
handlung zu gewährleisten .

Die Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten des Abkom
mens über den Zollwert der Waren, das am 15 . De
zember 1950 in Brüssel unterzeichnet wurde und am
28 . Juli 1953 in Kraft getreten ist . Dieses Abkommen
trägt den Bewertungsgrundsätzen des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens (GATT) Rechnung. Das
Zollwertabkommen enthält als Anlagen eine Begriffs
bestimmung des Zollwerts und Erläuternde Anmer
kungen ; diese Anlagen sind Bestandteil des Abkom
mens .

Gemäß Artikel II des Zollwertabkommens sind die
Vertragsstaaten verpflichtet, diese Begriffsbestimmung
in ihre innerstaatliche Gesetzgebung aufzunehmen.
Gemäß Artikel IV kann jedoch jeder Vertragsstaat
Anpassungen des Wortlauts der Begriffsbestimmung
vornehmen, indem er darin die nach seinem Erachten
erforderlichen Bestimmungen der Erläuternden An
merkungen aufnimmt und dem Wortlaut die recht
liche Fassung gibt, die unerläßlich ist, damit er in
bezug auf seine innerstaatliche Gesetzgebung rechts
wirksam werden kann, wobei, falls erforderlich , zu
sätzliche erläuternde Bestimmungen aufgenommen
werden können, durch welche die Bedeutung der Be
griffsbestimmung klargestellt wird .

Die durch diesen Artikel gebotenen Anpassungsmög
lichkeiten haben dazu geführt, daß die Mitgliedstaaten
die Begriffsbestimmung und die Erläuternden Anmer
kungen hierzu in unterschiedlicher Weise in ihre
Rechtsvorschriften übernommen haben. Im übrigen
enthalten die Erläuternden Anmerkungen Kannvor
schriften , die nicht von allen Mitgliedstaaten über

(1) ABl . Nr. C 55 vom 5 . 6. 1968 , S. 34.
( 2) ABl . Nr. C 58 vom 13 . 6 . 1968 , S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. 165 vom 21 . 9 . 1966, S. 2971/66.
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c) der Käufer die im Zollgebiet der Gemeinschaft ge
schuldeten Zölle und sonstigen Eingangsabgaben
trägt, und daß diese somit vom Normalpreis nicht
umfaßt werden .

Artikel 2

nommen wurden oder die unterschiedlich angewandt
werden.

Wegen der Unterschiede zwischen den Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, welche die Mitgliedstaaten
aufGrund derBegriffsbestimmung und derErläuternden
Anmerkungen hierzu erlassen haben, kann die erfor
derliche einheitliche Anwendung des Gemeinsamen
Zolltarifs nicht gewährleistet werden .

Die Errichtung einer Zollunion zwischen den Mit
gliedstaaten macht es außerdem erforderlich , daß
einige Vorschriften der Begriffsbestimmung und der
Erläuternden Anmerkungen hierzu für die Zwecke die
ser Zollunion angepaßt werden .

Die genannten Ziele können nur durch eine Gemein
schaftsverordnung erreicht werden .

Es ist wichtig, die einheitliche Anwendung der Vor
schriften dieser Verordnung auf die Einfuhr sämtlicher
Waren zu gewährleisten ; zu diesem Zweck muß ein
Gemeinschaftsverfahren eingeführt werden, das es er
möglicht, binnen angemessener Fristen Durchführungs
modalitäten festzulegen ; es ist notwendig, einen Aus
schuß einzusetzen , um eine enge und wirksame Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission herbeizuführen .

Der Vertrag sieht die hierfür erforderlichen Befug
nisse nicht vor —

(1 ) Ein Kaufgeschäft unter den Bedingungen des
freien Wettbewerbs zwischen einem Käufer und einem
Verkäufer, die voneinander unabhängig sind, ist
sin Kaufgeschäft, bei dem insbesondere :

a ) die Zahlung des Preises der Waren die einzige
tatsächliche Leistung des Käufers darstellt ; unter
tatsächlicher Leistung ist nicht nur die Erfüllung
einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung,
sondern auch jede andere Gegenleistung zu ver
stehen ;

b) der vereinbarte Preis nicht beeinflußt ist durch
Handels-, Finanz- oder sonstige vertragliche oder
außervertragliche Beziehungen, die — abgesehen
von den durch das Kaufgeschäft selbst geschaffe
nen Beziehungen — zwischen dem Verkäufer oder
einer geschäftlich mit diesem verbundenen natür
lichen oder juristischen Person einerseits und dem
Käufer oder einer mit diesem geschäftlich verbun
denen natürlichen oder juristischen Person anderer
seits bestehen können ;

c) kein Teil des Erlöses aus späteren Weiterverkäufen,
einer späteren sonstigen Überlassung oder auch einer
späteren Verwendung der Waren unmittelbar oder
mittelbar dem Verkäufer oder irgendeiner mit ihm
geschäftlich verbundenen natürlichen oder juri
stischen Person zugute kommt .

(2) Zwei Personen gelten als geschäftlich miteinan
der verbunden, wenn eine von ihnen irgendein Inter
esse an den Geschäften oder am Vermögen der an
deren hat oder wenn beide ein gemeinsames Interesse
an Geschäften oder an einem Vermögen haben oder
auch wenn eine dritte Person ein Interesse an den
Geschäften oder an den Vermögen beider hat, unab
hängig davon, ob es sich um unmittelbare oder
mittelbare Interessen handelt .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

ABSCHNITT I

Artikel 1

( 1 ) Für die Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs
ist der Zollwert der eingeführten Waren der normale
Preis , d . h . der Preis , der für diese Waren zu
dem in Artikel 5 genannten Zeitpunkt bei einem
Kaufgeschäft unter den Bedingungen des freien Wett
bewerbs zwischen einem Käufer und einem Verkäufer,
die voneinander unabhängig sind , erzielt werden kann
(Normalpreis).

(2) Bei der Ermittlung des Normalpreises der einge
führten Waren ist davon auszugehen , daß

a) die Waren dem Käufer am Ort des Verbringens
in das Zollgebiet der Gemeinschaft geliefert wer
den ;

b) der Verkäufer alle Kosten trägt, die sich auf das
Kaufgeschäft und auf die Lieferung der Waren am
Ort des Verbringens beziehen, und daß diese somit
vom Normalpreis umfaßt werden ;

Artikel 3

( 1 ) Wenn die zu bewertenden Waren

a ) nach einer patentierten Erfindung hergestellt sind
oder Gegenstand eines geschützten Geschmacks
oder Gebrauchsmusters sind oder

b) unter einem Warenzeichen eingeführt werden oder

c) eingeführt werden, um unter einem ausländischen
Warenzeichen verkauft, anderweit überlassen oder
verwendet zu werden,
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Arbeitsvorgänge nach der Einfuhr bezieht, vom Nor
malpreis der zu bewertenden Waren nicht umfaßt.

(7) Ein Warenzeichen gilt als ausländisches Waren
zeichen im Sinne dieses Artikels , wenn es das Waren
zeichen

a ) einer Person ist , welche die zu bewertenden
Waren außerhalb des Zollgebiets der Gemein
schaft angebaut, erzeugt, hergestellt , zum Verkauf
angeboten oder anderweit mit ihnen zu tun gehabt
hat , oder

b ) einer Person ist , die mit einer unter Buchstabe a )
bezeichneten Person geschäftlich verbunden ist, oder

c) einer Person ist, deren Rechte an dem Waren
zeichen durch eine Vereinbarung mit den unter
Buchstabe a ) oder b) bezeichneten Personen einge
schränkt sind .

wird bei der Ermittlung des Normalpreises berück
sichtigt, daß dieser den Wert des Rechts umfaßt,
für diese Waren das Patent, das Geschmacks- oder
Gebrauchsmuster oder das Warenzeichen zu benutzen .
Dies gilt auch für ein sonstiges Urheberrecht oder
jedes andere Recht des geistigen Schaffens oder des
gewerblichen Rechtsschutzes .

(2) Gehören die in Absatz 1 aufgeführten Rechte
einer in einem Mitgliedstaat ansässigen Person, so
können nach dem Verfahren des Artikels 17 Aus
nahmen von den Vorschriften des Absatzes 1 fest
gelegt werden .

(3 ) Werden die Waren eingeführt , um nach wei
teren Arbeitsvorgängen unter einem ausländischen
Warenzeichen verkauft, anderweit überlassen oder
verwendet zu werden, so gelten die Vorschriften der
Absätze 4 bis 6 .

(4) Der Wert des Rechts , ein ausländisches Waren
zeichen zu benutzen, wird in voller Höhe vom Nor
malpreis der zu bewertenden Waren umfaßt, wenn sie
nach der Einfuhr einem oder mehreren der folgenden
Arbeitsvorgänge unterworfen werden :

a) einfachen Arbeitsvorgängen, wie zum Beispiel An
bringen des Warenzeichens , Aufteilen , Sortieren
oder Verpacken ;

b) Arbeitsvorgängen, die nicht oder nur geringfügig
zu den Wesentlichen Merkmalen oder Eigenschaf
ten der Waren beitragen, für die das Warenzei
chen verwendet wird .

Artikel 4

( 1 ) Bei der Ermittlung des Normalpreises ist davon
auszugehen, daß sich das Kaufgeschäft auf die Menge
der zu bewertenden Waren bezieht .

(2) Für Waren, die in mehreren Lieferungen einge
führt werden, können nach dem Verfahren des Ar
tikels 17 Ausnahmen von den Vorschriften des Ab
satzes 1 festgelegt werden .

Artikel 5

Der Zeitpunkt für die Ermittlung des Zollwerts ist

a ) für Waren, die unmittelbar zum freien Verkehr
abgefertigt werden, der Tag, an dem die Zollstelle
die Willenserklärung des Zollbeteiligten über die
Abfertigung der Waren zum freien Verkehr an
nimmt ;

b) für Waren, die aus einem besonderen Zollverkehr
in den freien Verkehr übergehen, der Zeitpunkt,
der für diesen besonderen Zollverkehr in den Rechts
akten des Rates oder der Kommission oder von
den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit diesen
Rechtsakten festgelegt ist .

(5) Der Wert des Rechts , ein ausländisches Waren
zeichen zu benutzen , wird vom Normalpreis der zu
bewertenden Waren nicht umfaßt, wenn kein Fall von
Absatz 4 Buchstabe a) vorliegt und

a) es sich bei diesen Waren um gängige Waren
handelt , die unter den Bedingungen des freien Wett
bewerbs erhältlich sind , oder

b) das Recht , das Warenzeichen für die Fertigwaren
zu benutzen, von den Arbeitsvorgängen nach der
Einfuhr, nicht aber von der Verwendung der zu
bewertenden Waren abhängt , oder

c) für Waren , deren Wert im Verhältnis zum Wert
der Fertigwaren gering ist , nach dem Verfahren des
Artikels 17 Kriterien festgelegt werden .

(6) Sind die Vorschriften der Absätze 4 und 5 nicht
anzuwenden, so wird der Wert des Rechts , ein aus
ländisches Warenzeichen zu benutzen, zu einem Teil
vom Normalpreis der zu bewertenden Waren umfaßt ;
dagegen wird der Teil des Wertes , der sich auf die

Artikel 6

( 1 ) Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Ge
meinschaft im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buch
stabe b) ist

a) für im Seeverkehr beförderte Waren der Entlade
hafen oder der Umladehafen, sofern die Umladung
von der Zollstelle des Umladehafens bestätigt ist ;
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b) für Waren, die aus dem Seeverkehr ohne Umla
dung in den Binnenschiffsverkehr übergehen, der
erste für die Entladung in Betracht kommende
Hafen an der Fluß- oder Kanalmündung oder
weiter landeinwärts , sofern der Zollstelle nachge
wiesen wird , daß die Fracht bis zum Entladehafen
der Waren höher ist als die Fracht bis zu jenem
ersten Hafen ;

c) für im Eisenbahn-, Binnenschiffs - oder Straßenver
kehr beförderte Waren der Ort der ersten Zoll
stelle ;

d) für auf andere Weise beförderte Waren der Ort, an
dem die Grenze des Zollgebiets der Gemeinschaft
überschritten wird .

(2) Für Waren, die nach dem Verbringen in das
Gebiet eines Mitgliedstaats durch das Gebiet eines
dritten Landes zum Bestimmungsort in einem anderen
Mitgliedstaat befördert werden, wird der maßgebende
Ort des Verbringens in die Gemeinschaft nach dem
Verfahren des Artikels 17 festgelegt .

(3 ) Für Waren, die nach dem Verbringen in das
Zollgebiet der Gemeinschaft unmittelbar zwischen ei
nem der französischen überseeischen Departements
und einem anderen Teil des Zollgebiets der Gemein
schaft befördert werden, ist Ort des Verbringens der
in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Ort in dem
Teil des Zollgebiets der Gemeinschaft, aus dem die
Waren herkommen, sofern sie dort entladen oder
umgeladen worden sind und dies von der Zollstelle
bescheinigt ist .

Sind die Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 nicht
erfüllt , so ist Ort des Verbringens der in den Ab
sätzen 1 und 2 vorgesehene Ort in dem Teil des
Zollgebiets der Gemeinschaft , für den die Waren be
stimmt sind .

Artikel 7

Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b) bezeichneten
Kosten umfassen insbesondere :

— die Kosten des Beförderns ,

in dieses Gebiet beziehen , einschließlich der Kon
sulargebühren,

— die außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
geschuldeten Zölle und sonstigen Abgaben , mit
Ausnahme derjenigen, von denen die Waren befreit
worden sind oder deren Betrag erstattet worden
ist oder erstattet werden soll ,

— die Kosten der Umschließungen, mit Ausnahme der
Kosten solcher Umschließungen , die einer beson
deren Regelung unterliegen,

— die Kosten des Verpackens (Arbeitslohn, Material
und sonstige Kosten).

Artikel 8

( 1 ) Werden Waren auf die gleiche Beförderungsart
über den Ort des Verbringens in das Zollgebiet der
Gemeinschaft hinaus befördert, so werden die Kosten
des Beförderns im Verhältnis der Streckenteile außer
halb und innerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
aufgeteilt , es sei denn , der Zollstelle wird nachge
wiesen, welche Kosten nach einem allgemein verbind
lichen Frachttarif für die Beförderung der Waren bis
zum Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Ge
meinschaft entstanden wären .

Die Vorschrift des Unterabsatzes 1 findet keine An
wendung auf im Postverkehr beförderte Waren . Für
diese Waren können wegen der besonderen Gestaltung
der Gebühren im internationalen Postverkehr nach
dem Verfahren des Artikels 17 besondere Vorschrif
ten festgelegt werden .

(2) Werden Waren zu einem einheitlichen Preis frei
Bestimmungsort berechnet, der dem Preis am Ort des
Verbringens entspricht , so sind die Kosten , die sich
auf die Beförderung innerhalb der Gemeinschaft be
ziehen, von diesem Preis nicht abzuziehen . Ein solcher
Abzug kann jedoch vorgenommen werden, wenn der
Zollstelle nachgewiesen wird, daß der Preis frei
Grenze niedriger wäre als der einheitliche Preis frei
Bestimmungsort .

(3 ) Werden Waren unentgeltlich oder mit einem Be
förderungsmittel des Käufers befördert, so sind die
Kosten des Beförderns in den Zollwert einzubeziehen ,
die bis zum Ort des Verbringens bei gleicher Be
förderungsart nach dem üblichen Tarif berechnet
worden wären.

(4) Werden Waren aus Drittländern durch die der
Regelung des innerdeutschen Handels unterliegenden
Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Grund
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in das
Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht, so sind die
Kosten der Lieferung für diese Durchfuhr nicht in
den Zollwert der Waren einzubeziehen .

— die Versicherungskosten,

— die Ladekosten,

— die Entladekosten, soweit sie in der Fracht für
die am Ort des Verbringens gelieferten Waren
enthalten sind ,

— die Provisionen ,

— den Maklerlohn,

— die außerhalb des Zollgebiets der Gemeinschaft
entstandenen Kosten für die Ausstellung der Ur
kunden, die sich auf das Verbringen der Waren
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(6) "Wird nachgewiesen, daß die Frist für die Lie
ferung wegen höherer Gewalt oder auf Grund außer
gewöhnlicher Umstände die nach den Absätzen 1 bis
5 zugelassene Toleranz überschreitet, so kann diese
entsprechend verlängert werden .

(7) Die Anwendung der in den Absätzen 1 bis 5
vorgesehenen Toleranz kann in Zeiten außergewöhn
licher Preisschwankungen nach dem Verfahren des
Artikels 17 ausgesetzt werden .

Artikel 9

( 1 ) Der gezahlte oder zu zahlende Preis kann als
Zollwert anerkannt werden, wenn

a) der Kaufvertrag in einem in Artikel 10 bestimm
ten Zeitraum durchgeführt wird,

b) dieser Preis im Zeitpunkt seiner Vereinbarung
Preisen entspricht, die bei einem Kaufgeschäft unter
den Bedingungen des freien Wettbewerbs zwischen
einem Käufer und einem Verkäufer, die voneinander
unabhängig sind, zustande gekommen sind, und

c) dieser Preis , falls erforderlich , berichtigt worden
ist , um die Umstände zu berücksichtigen, die sich
bei dem Kaufgeschäft von denjenigen unterschei
den, die dem Normalpreis zugrunde liegen .

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Be
richtigungen betreffen insbesondere :

a ) die Kosten gemäß Artikel 1 Absatz 2 ,

b) Preisermäßigungen , die nur Alleinvertretern oder
Alleinkonzessionären gewährt werden, oder jeder
anderen natürlichen oder juristischen Person, die
unter vergleichbaren Bedingungen tätig ist ,

c ) außergewöhnliche Rabatte sowie jede andere Preis
ermäßigung gegenüber dem üblichen Wettbewerbs
preis .

Artikel 10

( 1 ) Der gezahlte oder zu zahlende Preis kann für
die Anwendung des Artikels 9 anerkannt werden,
wenn der Tag des Vertragsabschlusses nicht mehr
als sechs Monate vor dem in Artikel 5 Buchstabe a )
oder b) genannten Zeitpunkt liegt .

(2) Für Waren, die üblicherweise mit Lieferfristen
von mehr als sechs Monaten, jedoch nicht mehr als
zwölf Monaten gehandelt werden, kann die in Ab
satz 1 genannte Toleranz von sechs Monaten auf
zwölf Monate verlängert werden .

(3 ) Für Waren, die üblicherweise mit Lieferfristen
von mehr als zwölf Monaten gehandelt werden,
kann die Dauer der Toleranz entsprechend verlän
gert werden, jedoch nicht über vierundzwanzig
Monate hinaus .

(4) Die Waren , für die eine Toleranz auf Grund
der Absätze 2 und 3 zugelassen werden kann, und
die Dauer der nach Absatz 3 zu gewährenden Tole
ranz werden nach dem Verfahren des Artikels 17
bestimmt .

(5) Werden Waren auf besondere Bestellung herge
stellt , so kann der gezahlte oder zu zahlende Preis
für die Anwendung des Artikels 9 anerkannt werden ,
wenn sie innerhalb der vereinbarten Fristen geliefert
werden .

Artikel 11

( 1 ) Der für die Zollwertermittlung maßgebende
Preis ist für Waren, die unmittelbar zum freien Ver
kehr abgefertigt werden, der Barpreis , der zu dem in
Artikel 5 Buchstabe a) genannten Zeitpunkt zu zahlen
ist .

(2) Als Barpreis gilt auch ein Preis , der

a) nach den Zahlungsbedingungen in der Rechnung
oder im Vertrag zwischen dem Zeitpunkt der Ab
sendung der Waren und dem in Artikel 5 Buch
stabe a ) genannten Zeitpunkt zu zahlen ist ;

b) später als zu dem in Artikel 5 Buchstabe a ) ge
nannten Zeitpunkt zu zahlen ist , falls kein Skonto
für Barzahlung vorgesehen ist oder falls der Zoll
stelle nicht nachgewiesen wird , daß ein abweichen
der Barpreis vorhanden ist .

(3 ) Der Betrag des für Barzahlung gewährten Skon
tos ist nicht in den Zollwert einzubeziehen, wenn das
Skonto nicht höher ist als das in der betreffenden
Handelsbranche übliche Skonto . Ist das gewährte
Skonto höher, so ist nur der Betrag nicht in den
Zollwert einzubeziehen, der dem üblichen Skonto
entspricht.

(4) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 2
Buchstabe a) ist der Betrag des für Vorauszahlung
gewährten Skontos in den Zollwert einzubeziehen .

(5) Ist für Vorauszahlung kein Skonto vorgesehen,
so ist der vorausgezahlte Preis unbeschadet der Vor
schrift des Absatzes 2 Buchstabe a ) auf den Barpreis
zu berichtigen ; dabei wird angenommen , daß der Käu
fer für die Vorauszahlung eine Preisermäßigung erhal
ten hat, die mindestens den Zinsen entspricht, die
der Käufer für einen Kredit in Höhe des vorausge
zahlten Betrages hätte aufwenden müssen . Eine solche
Berichtigung entfällt , wenn der Zollstelle nachgewiesen
wird , daß der gezahlte Preis dem Barpreis entspricht .

( 6 ) Für Waren, die aus einem besonderen Zollver
kehr in den freien Verkehr übergehen, können die Vor
schriften der Absätze 1 bis 5 nach dem Verfahren
des Artikels 17 den besonderen Umständen angepaßt
werden .
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Vertretern der Mitgliedstaaten besteht und in dem ein
Vertreter der Kommission den Vorsitz führt .

(2) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 16

Der Ausschuß kann alle die Anwendung dieser Ver
ordnung betreffenden Fragen prüfen, die ihm der Vor
sitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertre
ters eines Mitgliedstaats unterbreitet .

Artikel 12

(1 ) Sind Faktoren, die zur Ermittlung des Zollwerts
einer Ware dienen, in einer anderen Währung als der
des Mitgliedstaats ausgedrückt , in dem die Bewertung
vorgenommen wird, so ist der Umrechnungskurs an
zuwenden, welcher der Währungsparität entspricht, die
beim Internationalen Währungsfonds angemeldet und
von diesem anerkannt worden ist , es sei denn, die
Schwankungen des Wertes dieser Währung überschrei
ten die in den Vorschriften dieser Institution fest
gelegten Grenzen .

(2) Für die Währung solcher Länder, die ihre
Währungsparität beim Internationalen Währungsfonds
nicht angemeldet haben oder deren angemeldete Wäh
rungsparität von diesem nicht anerkannt ist , deren
Währung jedoch auf den amtlichen Devisenmärkten
des Mitgliedstaats , in dem die Bewertung stattfindet,
notiert wird , gilt als Umrechnungskurs der letzte
Briefkurs , der auf dem oder den repräsentativsten
Devisenmärkten des Mitgliedstaats notiert wird .

(3 ) Für Währungen, die nicht unter die Absätze 1
oder 2 fallen, und für die Währung eines Landes , das
ungewöhnliche Kurspraktiken wie schwankende oder
multiple Wechselkurse anwendet, wird der anzuwen
dende Umrechnungskurs nach dem Verfahren des Ar
tikels 17 festgestellt .

Artikel 17

( 1 ) Die zur Durchführung der Artikel 1 bis 3 und
6 bis 11 erforderlichen Vorschriften werden nach
dem Verfahren der Absätze 2 und 3 erlassen .

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu erlassenden Vor
schriften . Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf
innerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende
nach der Dringlichkeit der betreffenden Frage be
stimmen kann. Die Stellungnahme kommt mit einer
Mehrheit von zwölf Stimmen zustande, wobei die
Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz
2 des Vertrages gewogen werden ; der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung nicht teil .

(3 ) a) Die Kommission erläßt die in Aussicht genom
menen Vorschriften, wenn sie der Stellungnahme
des Ausschusses entsprechen .

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Vor
schriften nicht der Stellungnahme des Ausschus
ses oder ist keine Stellungnahme ergangen, so
schlägt die Kommission dem Rat unverzüglich
die zu erlassenden Vorschriften vor. Der Rat
beschließt mit qualifizierter Mehrheit .

c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermit
telt worden ist , keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Vorschriften von
der Kommission erlassen .

Artikel 13

(1 ) Für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter
Waren können Mittelwerte festgesetzt werden.

(2) Die Waren sowie die Regeln und Kriterien zur
Feststellung und zur Anwendung der Mittelwerte wer
den nach dem Verfahren des Artikels 17 bestimmt.

Artikel 14

Die zur Anwendung dieser Verordnung der Zollstelle
zu liefernden Angaben und Unterlagen werden erfor
derlichenfalls nach dem Verfahren des Artikels 17 be
stimmt. ABSCHNITT III

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten beraten sich im Ausschuß, um
ihre Haltung bei der Arbeit des Rates für die Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens und
seines Ausschusses für den Zollwert in bezug auf
das Abkommen über den Zollwert der Waren unter
einander abzustimmen.

ABSCHNITT II

Artikel 15

( 1 ) Es wird ein Ausschuß für den Zollwert — im
folgenden „Ausschuß" genannt — eingesetzt, der aus
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Artikel 19

Diese Verordnung läßt die Vorschriften von Rechts
akten des Rates oder der Kommission sowie die von
den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit diesen
Rechtsakten festgelegten Vorschriften unberührt, wel
che die Ermittlung des Zollwerts von Waren betref
fen , die aus einem besonderen Zollverkehr in den
freien Verkehr übergehen .

Artikel 20

Sind die auf Grund von Artikel 3 Absätze 2 und 5
Buchstabe c), Artikel 4 Absatz 2 , Artikel 6 Absatz 2,
Artikel 8 Absatz 1 , Artikel 10 Absatz 4 , Artikel 11
Absatz 6, Artikel 12 Absatz 3 , Artikel 13 Absatz 2

und Artikel 14 zu erlassenden Vorschriften noch nicht
in Kraft getreten , so finden die entsprechenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied
Staaten weiterhin Anwendung, soweit sie von den
Mitgliedstaaten nicht aufgehoben werden .

Artikel 21

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über
die Vorschriften , die er zur Anwendung dieser Ver
ordnung erläßt. Die Kommission setzt die anderen
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis .

Artikel 22

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1968 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 1968 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

E. FAURE


